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vorheriger Aufklärung über die möglichen Folgen ausdrücklich 
zustimmt. Geringfügige Eingriffe bzw. Blutabnahmen dürfen 
unter bestimmten Umständen vorgenommen werden.

Sofern eine Person aufgrund der Annahme der Verbergung von 
Suchtgift im Körper festgenommen wird, kann die betroffene 
Person im Rahmen des Suchtmittelgesetzes zur Abwendung 
einer weiteren Anhaltung eine körperliche Untersuchung mit 
geeigneten bildgebenden Verfahren „verlangen“. In diesem Falle 
sind bildgebende Verfahren im geringstmöglichen für die Unter-
suchung notwendigen Maße durch den Arzt anzuwenden. Auch 
hier besteht keine Untersuchungspflicht für den Arzt. 

Schlussendlich ist in § 40 des Sicherheitspolizeigesetzes die 
„Durchsuchung von Menschen“ geregelt. Diese kann nach Abs 4 
leg cit auch die Durchsuchung von Körperöffnungen erfassen, 
allerdings lediglich zur Abwehr und Vorbeugung gefährlicher 
Angriffe und nicht zur Beweissicherung für ein Strafverfahren. 
Auch in diesem Fall ist ein Arzt zu betrauen, der jedoch auch in 
dieser Konstellation nicht gezwungen werden kann, einen derar-
tigen „Eingriff“ vorzunehmen.

Sollte ein Arzt die beschriebenen Untersuchungen/Eingriffe 
vornehmen, stellen sich einige haftungsrechtliche Fragen, die 
unserer Meinung nach abzuklären sind. Sieht man davon ab, 
dass eine Untersuchung oder ein Eingriff gegen den Willen des 
Patienten nur mit Narkotisierung möglich ist (welche ebenfalls 
einen „Eingriff“ darstellt, der erhebliche Gefahren in sich birgt) 
und dies auch  „technisch“ schwierig ist, so ergeben sich für den 
Arzt doch haftungsrechtliche Konsequenzen. Bei Nichtvorlie-
gen einer Einwilligung des Betroffenen liegt strafrechtlich eine 
eigenmächtige Heilbehandlung vor, weil das Selbstbestimmungs-
recht des Betroffenen verletzt wurde. Der Arzt macht sich also 
strafbar. Zivilrechtlich liegt aufgrund der fehlenden Einwilligung 
kein Behandlungsvertrag vor. Es fehlt somit die Rechtsgrundlage 
für einen medizinischen Eingriff, der Arzt haftet womöglich 
persönlich für einen eingetretenen Schaden (deliktische Haf-
tung). Bei Vorliegen der Einwilligung ist jedenfalls genauestens 
aufzuklären.
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Betreffend das Beiwohnen bei Untersuchungen/Eingriffen ist 
es unserer Meinung nach unter Beachtung der einschlägigen  
verfassungsrechtlichen und persönlichkeitsrechtlichen Vorgaben 
nicht zulässig, dass Beamte bei derartigen Untersuchungen/Ein-
griffen anwesend sind. Ein derartiges Vorgehen erscheint weder 
verhältnismäßig noch lässt sich eine gesetzliche Grundlage, auf 
die sich Beamte stützen könnten, erblicken. Es muss unserer 
Meinung nach mit der Bekanntgabe der Befunde bzw. der 
Übergabe der Beweisstücke nach der Untersuchung das Auslan-
gen gefunden werden, wenn die Untersuchung oder der Eingriff 
zulässig ist, von der zuständigen Stelle „verlangt“ wurde und der 
Arzt sich bereit erklärt die Untersuchung vorzunehmen. 

Wir ersuchen nunmehr in Ergänzung und Konkretisierung der 
Stellungnahme der Sicherheitsdirektion Vorarlberg noch um die 
Einholung einer Stellungnahme von der Staatsanwaltschaft.

Unserer Meinung nach wären folgende Fragen zu klären:

•	 Sind endoskopische Eingriffe aufgrund des nicht 
	 unbeträchtlichen Risikopotentials (Darmperforation, 
	 Peritonitis, Tod) nach der StPO überhaupt zulässig? Wenn ja,  
	 sind diese gegen den Willen des Verdächtigen zulässig? 
	 Wenn ja, unter welchen Kautelen?

•	 Müssen Ärzte von der Kriminalpolizei oder der Staatsanwalt-
	 schaft angeordnete Untersuchungen vornehmen?

•	 Ist es Polizeibeamten gestattet, Untersuchungen und 
	 Eingriffen beizuwohnen? Wenn ja, aufgrund welcher 
	 gesetzlichen Bestimmung?

•	 Ist es ausreichend, wenn den Beamten das Untersuchungs-
	 ergebnis mitgeteilt wird bzw. die Beweisstücke übergeben 
	 werden? 

•	 Wer haftet für einen eingetretenen Schaden aufgrund einer
	 Behandlung mit Einverständnis des Betroffenen bzw. gegen 
	 den Willen des Betroffenen im Auftrag der Kriminalpolizei, 	
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	 des Staatsanwaltes? Haftet die Republik Österreich oder der 
	 Arzt persönlich bzw. die Krankenanstalt? Macht sich die 
	 Ärztin wegen eigenmächtiger Heilbehandlung strafbar, wenn 
	 sie im Auftrag aber gegen den Willen des Betroffenen (be)
	 handelt?

Die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft an die Beschwer-
destelle des LKH Feldkirch lautete folgendermaßen:

Mit dem Strafprozessreformgesetz BGBl 19/2004, das mit 
1.1.2008 in Kraft getreten ist, wurden bislang ungeregelte 
rechtliche „Grauzonen“, worunter auch der gesamte Bereich 
der körperlichen Untersuchungen zu Beweiszwecken in einem 
gerichtlichen Strafverfahren fiel, nunmehr gesetzlich erfasst 
und explizit geregelt.

Nach der maßgeblichen Bestimmung des § 123 StPO ist unter 
bestimmten Voraussetzungen zu Ermittlungszwecken auch eine 
körperliche Untersuchung zulässig. Diese ist grundsätzlich von 
der Staatsanwaltschaft auf Grund einer gerichtlichen Bewilli-
gung anzuordnen. Bei Gefahr im Verzug kann die Untersuchung 
auch bloß auf Grund einer Anordnung der Staatsanwaltschaft 
durchgeführt werden. Der Kriminalpolizei steht in diesem 
Zusammenhang keine eigene Befugnis zu. 

§ 123 StPO legt aber auch die Grenzen dieser Beweisführung 
fest: Unzulässig sind alle operativen Eingriffe und alle Eingriffe, 
die eine Gesundheitsschädigung von mehr als dreitägiger Dauer 
bewirken können. Alle übrigen Eingriffe dürfen jedenfalls mit 
Zustimmung des Betroffenen vorgenommen werden. Neu ist, 
dass nunmehr unter bestimmten Voraussetzungen die kör-
perliche Integrität auch gegen den Willen des Beschuldigten 
verletzt werden darf, allerdings nur zur Blutabnahme und zu 
anderen vergleichbar geringfügigen Eingriffen, bei denen der 
Eintritt von anderen als bloß unbedeutenden Folgen ausge-
schlossen ist.

Das Gesetz schreibt vor, dass jede körperliche Untersuchung von 
einem Arzt vorzunehmen ist (§ 123 Abs 5 StPO).
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Vorgelagert sämtlichen Ermittlungsmaßnahmen ist die 
Bestimmung des § 5 StPO, welche die Verpflichtung zur Ver-
hältnismäßigkeit normiert. Danach muss jede bewirkte Rechts-
gutbeeinträchtigung in einem angemessenen Verhältnis zum 
Gewicht der Straftat, zum Grad des Verdachtes und zum ange-
strebten Erfolg stehen. Vor diesem Hintergrund lassen sich die 
aufgeworfenen Fragen wie folgt beantworten, wobei hinzuge-
fügt werden muss, dass zu diesem Thema noch keine gericht-
lichen Entscheidungen vorliegen und auch sonst praktische 
Erfahrungen weitgehend noch fehlen:

Im Einzelnen:
Sind endoskopische Eingriffe aufgrund des nicht unbeträcht-
lichen Risikopotentiales nach der StPO überhaupt zulässig?

Diese Frage kann pauschal nicht beantwortet werden. Wenn 
die entsprechende Anordnung dem Verhältnismäßigkeitsprinzip 
entspricht und das Risiko einer mehr als 3-tägigen Gesund-
heitsschädigung allenfalls nach einem vorweg durchgeführten 
Gespräch mit dem Arzt (durch Polizei oder Staatsanwaltschaft) 
negiert werden kann, steht einer entsprechenden Verfügung 
sicher nichts im Wege. Bei der Entscheidungsfindung wird in der 
Praxis sicher die Bereitschaft des Betroffenen, diesen Eingriff 
zu dulden, eine nicht unwesentliche Rolle spielen.  Das Verlet-
zungsrisiko wird unter Umständen zu groß sein, wenn sich der 
Betroffene gegen einen endoskopischen Eingriff wehrt. 

Sollte der Arzt Bedenken haben, eine Gesundheitsschädigung 
von mehr als 3 Tagen zu bewirken, ist Rücksprache mit dem 
zuständigen Staatsanwalt zu halten. Wenn der Arzt plausibel 
erklärt, warum eine Gesundheitsschädigung von mehr als 3 
Tagen befürchtet bzw. andere als bloß unbedeutende Folgen bei 
körperlichen Untersuchungen gegen den Willen des Beschul-
digten nicht ausschließen kann, wird die Anordnung widerrufen 
werden. Der Arzt kann (auch) von der Staatsanwaltschaft nicht 
gezwungen werden, einen seiner Überzeugung nach unzuläs-
sigen Eingriff vorzunehmen.

Müssen Ärzte die von der Staatsanwaltschaft angeordneten 
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Untersuchungen überhaupt vornehmen?

In der Strafprozessordnung findet sich zu dieser Frage keine 
Antwort. Allgemein ist aber zu sagen, dass den einschlägigen 
medizinrechtlichen Bestimmungen weder ein Behandlungszwang 
(etwa bei Aufnahme und Behandlung gegen des Willen des Pati-
enten nach dem Unterbringungsgesetz) noch eine Behandlung 
ohne Behandlungsvertrag (z.B. bei Bewusstlosen) grundsätzlich 
fremd ist. Trotzdem kann eine konkrete Mitwirkungspflicht 
durch den Behandler im Rahmen eines justiziellen Ermittlungs-
verfahrens – soweit überblickbar – nirgends explizit abgeleitet 
werden. 

Eine dem § 5 Abs 4a, 5 und 6 der StVO entsprechende Regelung, 
nach der u.a. auch ein bei einer öffentlichen Krankenanstalt 
diensthabender Arzt zu dort beschriebenen Untersuchungs-
handlungen (Blutabnahme) verpflichtet ist, fehlt. Allerdings 
gibt diese Bestimmung eine Richtung vor, die eine analoge 
Anwendung nahelegt. Wenn der Gesetzgeber verlangt, dass 
nunmehr Ärzte, die entweder im öffentlichen Sanitätsdienst 
stehen, bei der Bundespolizeibehörde oder bei einer öffentlichen 
Krankenanstalt diensthabend sind, verpflichtet sind, an den 
gewünschten Untersuchungen zur Klärung der Fahrtauglichkeit 
von Personen, die durch Organe der Straßenaufsicht vorgeführt 
werden, mitzuwirken, kann im engen Segment der Beweissiche-
rung in einem justiziellen Strafverfahren nichts anderes gelten, 
zumal Art und Umfang der in Frage kommenden Eingriffe weit-
gehend ähnlich gelagert sind.  Losgelöst davon können Ärzte, 
die sich der Justiz gegenüber als Sachverständige zur Verfügung 
gestellt haben, jedenfalls zu solchen körperlichen Untersu-
chungshandlungen herangezogen werden, weil diese Tätigkeit 
einen Akt der Befundaufnahme darstellt.

Ist es Polizeibeamten gestattet, Untersuchungen und Eingriffen 
beizuwohnen?

Wenn es für ihr Ermittlungsarbeit notwenig ist – die Entschei-
dung darüber obliegt der Kriminalpolizei selber – hat der Beamte 
gestützt auf seine Ermittlungsbefugnis nach der Strafprozess-
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ordnung (§§ 91ff StPO) an Untersuchungshandlungen beim 
Betroffenen durch den Arzt beizuwohnen. Ob dies im Einzelnen 
tatsächlich notwenig ist, muss fallbezogen unter Bedacht-
nahme auf das Verhältnismäßigkeitsprinzip geklärt werden. 
Wenn der Betroffene mit der Anwesenheit des Polizisten nicht 
einverstanden ist, kann gegen seinen Willen ohnehin nur in den 
eingeschränkten Fällen des § 123 Abs 4 StPO eine körperliche 
Untersuchung durchgeführt werden. Darüber hinaus steht dem 
Betroffenen ein Einspruchsrecht zu, wenn er vermeint, in seinen 
Rechten beeinträchtigt worden zu sein. Diesem Rechtsbehelf 
kommt allerdings keine aufschiebende Wirkung zu.

Ist es ausreichend, wenn den Beamten das Untersuchungsergeb-
nis mitgeteilt wird bzw. die Beweisstücke übergeben werden?

Die Kriminalpolizei hat umfassende Beweissicherungskompe-
tenzen und ist daher in allen Fällen berechtigt, Untersuchungs-
ergebnisse und Beweisstücke in Empfang zu nehmen. Ob es im 
Einzelfall ausreichend ist, der Polizei lediglich Untersuchungser-
gebnisse und Beweisstücke in die Hand zu geben, soll damit aber 
nicht zum Ausdruck gebracht werden.

Wer haftet für einen eingetretenen Schaden aufgrund einer 
angeordneten körperlichen Untersuchung?

Der Arzt der einen körperlichen Eingriff nach § 123 StPO vor-
nimmt, ist – sofern der Eingriff lege artis durchgeführt worden 
ist – in jedem Fall durch die staatsanwaltschaftliche Anordnung 
rechtlich gedeckt. Der Betroffene muss im Beschwerdefall den 
justiziellen Rechtsmittelweg beschreiten. Ist die Anordnung 
rechtens verfügt worden, hat der Betroffene  einen allfällig 
erlittenen Schaden durch einen lege artis vorgenommenen kör-
perlichen Eingriff selber zu tragen. Wird die staatsanwaltschaft-
liche Anordnung durch das Gericht für rechtswidrig erklärt, 
stehen dem Betroffenen gegebenenfalls Amtshaftungsansprü-
che zu. Der Arzt bzw. das Krankenhaus ist davon nicht weiter 
tangiert. Der Arzt wird – vergleichbar mit einem Schlosser, der 
zur staatsanwaltschaftlich angeordneten Hausdurchsuchung 
beigezogen wird und die Türverriegelung aufbricht – lediglich 
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als Hilfskraft für die Organe der Justiz bei der Erfüllung ihrer 
gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben tätig. Genausowenig wie 
der sachkundig tätig gewesene Schlosser für den Türschaden 
aufkommen muss, läuft der lege artis agierende Arzt bzw. das 
Krankenhaus Gefahr, haftungsmäßig durch den Betroffenen in 
Anspruch genommen werden zu können.

Von Seiten der Patientenanwaltschaft darf hierzu angemerkt 
werden, dass es abzuwarten bleibt, welche Judikaturlinie sich 
zu § 123 Strafprozessordnung entwickeln wird. Dabei wird 
insbesondere von Interesse sein, wo die Grenze der 3-tägigen 
Gesundheitsschädigung  (ein endoskopischer Eingriff birgt ein 
Risikopotential von über 3 Tagen Gesundheitsschädigung) von 
den Gerichten gezogen wird und ob die Regelung tatsächlich 
praxistauglich ist. 

Die Antwort auf die Frage, ob Ärzte zu einer „Behandlung“ 
gegen den Willen des Beschuldigten angehalten werden können, 
ist ebenfalls von großem Interesse.  Die Berufung auf die 
Straßenverkehrsordnung und eine analoge Anwendung der dort 
vorgeschriebenen Mitwirkungspflicht von Ärzten vermag hier 
nicht vollends zu überzeugen, da eine analoge Anwendung einer 
Bestimmung des besonderen Verwaltungsrechts auf einer straf-
prozessuale nicht ohne weiters vorgenommen werden kann. Ob 
hier von einer Gesetzeslücke auszugehen ist und wenn ja, ob die 
Straßenverkehrsordnung einen gleich gelagerten Fall erfasst und 
somit ein Analogieschluss zulässig ist, bleibt fraglich. Jedenfalls 
hätte der Gesetzgeber hier eine klare Regelung treffen können, 
was er nicht getan hat. 

Auch die Frage nach der Beiwohnung bei Untersuchungen und 
insbesondere Eingriffen wurde von der Patientenanwaltschaft 
kritisch bewertet. § 5 Abs 2 Strafprozessordnung normiert, dass 
gesetzlich eingeräumte Befugnisse in jeder Lage des Verfahrens 
in einer Art und Weise auszuüben sind, die unnötiges Aufsehen 
vermeidet, die Würde der betroffenen Personen achtet und 
deren Rechte und schutzwürdige Interessen wahrt. Die Zuläs-
sigkeit der Beiwohnung von Beamten bei einer endoskopischen 
Bergung von Suchtmittel aus dem Körper ist unter Berücksichti-
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gung der zitierten Bestimmung, grundrechtlichen Überlegungen 
und dem Verhältnismäßigkeitsprinzip grundsätzlich eher nicht 
gegeben. Die Staatsanwaltschaft führt hierzu aus, dass wenn 
es für ihr Ermittlungsarbeit notwenig sei – die Entscheidung 
darüber obliege der Kriminalpolizei selber – habe der Beamte 
gestützt auf seine Ermittlungsbefugnis nach der Strafprozess-
ordnung (§§ 91ff StPO) an Untersuchungshandlungen beim 
Betroffenen durch den Arzt beizuwohnen. Ob dies im Einzelnen 
tatsächlich notwenig sei, muss fallbezogen unter Bedachtnahme 
auf das Verhältnismäßigkeitsprinzip geklärt werden. 

Auch die Haftungsfrage ist nicht eindeutig geklärt. Laut Stel-
lungnahme der Staatsanwaltschat stehen, wenn die Anordnung 
durch das Gericht für rechtswidrig erklärt wird, dem Betrof-
fenen gegebenenfalls Amtshaftungsansprüche zu. Der Arzt bzw. 
das Krankenhaus seien davon nicht weiter tangiert. Wer haftet 
jedoch für einen nicht lege artis durchgeführten – gegebenen-
falls nicht medizinisch indizierten - Eingriff des Arztes, der als 
„Hilfskraft“ für die Organe der Justiz tätig wurde? Wer haftet 
bei einem Eingriff, bei dem der Betroffene mangelhaft aufge-
klärt wurde, er dem Eingriff zugestimmt hat und dieser lege 
artis durchgeführt wurde? Hier steht sehr wohl eine  Haftung 
der „Hilfskraft Arzt“ bzw. der Krankenanstalt im Raum.
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Gesetzliche Grundlagen
Patientenanwaltschaft

(1) Die Landesregierung hat mit Vertrag eine gemeinnützige Einrichtung mit der Ausübung der 

Funktion einer Patientenanwaltschaft für die Patienten der Krankenanstalten und Klienten der 

Pflegeheime zu betrauen. Eine gemeinnützige Einrichtung darf nur betraut werden, wenn

a) sie nach ihrem Statut oder Gründungsvertrag, ihrer Organisation und ihrer personellen und 

sachlichen Ausstattung zur Besorgung der Aufgaben der Patientenanwaltschaft geeignet ist,

b) erwartet werden kann, dass sie diese Aufgaben unabhängig wahrnimmt, und

c) sie ihren Sitz in Vorarlberg hat.

(2) Im Vertrag gemäß Abs. 1 ist die gemeinnützige Einrichtung zu verpflichten,

a) für die Besorgung der Aufgaben der Patientenanwaltschaft nur Personen einzusetzen, die nach 

ihrer Ausbildung und Berufserfahrung fachlich und persönlich geeignet sind und die Rechte und 

Interessen von Patienten und Klienten in unabhängiger Weise wahren können, 

b) zur Leitung der Patientenanwaltschaft einen Patientenanwalt zu bestellen und vor seiner 

Bestellung die Zustimmung der Landesregierung einzuholen.

(3) Die Landesregierung hat vor der Entscheidung über die Zustimmung zur Bestellung des 

Patientenanwaltes den Vorarlberger Gemeindeverband anzuhören.

(4) Die Patientenanwaltschaft ist bei der Besorgung ihrer Aufgaben unabhängig und an keine 

Weisungen gebunden.

(5) Die Landesregierung hat die Betrauung einer gemeinnützigen Einrichtung rückgängig zu machen, 

wenn

a) die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 nicht mehr vorliegen oder

b) die gemeinnützige Einrichtung ihren Verpflichtungen gemäß Abs. 2 nicht nachkommt.

(6) Die Patientenanwaltschaft soll ihre Tätigkeit durch Verträge mit niedergelassenen Angehörigen 

der im § 2 Abs. 1 genannten Berufe und mit Rechtsträgern von Pflege- und Betreuungseinrichtungen, 

die keine Pflegeheime sind, auf deren Patienten bzw. Klienten ausdehnen.

 *) Fassung LGBl.Nr. 21/2003

§ 5*) Aufgaben und Verfahren der Patientenanwaltschaft

(1) Die Patientenanwaltschaft hat die Aufgabe,

a) Patienten und Klienten sowie deren Vertrauenspersonen zu beraten und ihnen Auskünfte zu 

erteilen,

b) Beschwerden über die Unterbringung, die Versorgung, die Betreuung und die Heilbehandlung zu 

bearbeiten,

c) Patienten und Klienten vor der Schiedskommission zu unterstützen,

d) Entschädigungen für Patientenschäden zuzuerkennen.

(2) Patienten und Klienten sowie deren Vertrauenspersonen haben vor einer Beschwerdeführung eine 

zur Verfügung stehende Informations- und Beschwerdestelle zu befassen, es sei denn, dass 

ihnen dies nach der Lage des Falles nicht zumutbar ist oder Gegenstand der Beschwerde ein Patien-

ten- oder Klientenschaden ist.

(3) Die Patientenanwaltschaft hat bei der Behandlung von Beschwerden auf eine außergerichtliche 

Bereinigung hinzuwirken. Sie kann Empfehlungen darüber abgeben, wie ein festgestellter Mangel 

beseitigt und künftig vermieden werden kann. Bei der Geltendmachung eines Patienten- oder 

Klientenschadens soll der Patient bzw. Klient über die Möglichkeiten einer Anrufung der 

Schiedskommission aufgeklärt und, wenn er diese anrufen will, unterstützt werden.

(4) Wenn der Patientenanwaltschaft in einem Beschwerdefall bekannt wird, dass in derselben Sache 

der Landesvolksanwalt befasst ist, hat sie ihre Tätigkeit bis zum Abschluss des Verfahrens vor dem 

Landesvolksanwalt zu unterbrechen.
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(5) Die Patientenanwaltschaft hat, soweit zweckmäßig, mit jenen Einrichtungen, Vereinigungen und 

Personen zusammenzuarbeiten, die ebenfalls Patienten- und Klienteninteressen wahrnehmen.

(6) Die Patientenanwaltschaft hat der Landesregierung jährlich einen Bericht über ihre Tätigkeit und 

die hiebei gesammelten Erfahrungen zu übermitteln. Bei der Darstellung der Patientenschäden, für 

die Entschädigungen gewährt wurden, sind insbesondere jeweils das Schadensereignis, die geschätzte 

Schadenshöhe, die Wahrscheinlichkeit der Haftung des Rechtsträgers, die besonderen Gründe für die 

Entschädigungszahlung sowie die Höhe der Entschädigung anzugeben. Die Patientenanwaltschaft hat 

der Landesregierung außerdem alle Auskünfte zu erteilen, die für die Beurteilung notwendig sind, ob 

die im Abs. 1 angeführten Aufgaben ordnungsgemäß besorgt und die Mittel des Landes 

widmungsgemäß und zweckmäßig verwendet werden.

*) Fassung LGBl.Nr. 21/2003

§ 5a*) Patientenentschädigung

(1) Bei Patientenschäden, die in einer öffentlichen oder privaten gemeinnützigen Krankenanstalt 

zugefügt wurden, kann die Patientenanwaltschaft dem Patienten eine Entschädigung zuerkennen, 

wenn die Haftung des Rechtsträgers der Krankenanstalt nicht eindeutig gegeben ist.

(2) Eine Entschädigung ist im Rahmen der gemäß Abs. 6 zur Verfügung stehenden Mittel nach 

Billigkeit zu gewähren. Eine Entschädigung darf 5.000 Euro nur dann übersteigen, wenn die 

Schiedskommission einen Lösungsvorschlag erstattet hat. Eine Entschädigung darf in keinem Fall 

20.000 Euro übersteigen.

(3) Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Entschädigung gemäß Abs. 1 besteht nicht.

(4) Eine Entschädigung gemäß Abs. 1 darf während der Anhängigkeit eines gerichtlichen Verfahrens 

wegen desselben Schadensfalles nicht gewährt werden. 

(5) Wird einem Patienten wegen desselben Schadensfalles ein Schadenersatzbetrag vom Gericht 

zuerkannt oder von der Haftpflichtversicherung des Rechtsträgers der Krankenanstalt geleistet, so ist 

eine Entschädigung gemäß Abs. 1, höchstens im Ausmaß des erhaltenen Schadenersatzbetrages, an 

die Patientenanwaltschaft zurückzuzahlen. 

(6) Die Beiträge, die nach dem Spitalgesetz von den Patienten für die Patientenentschädigung 

eingehoben werden, die Erträgnisse aus diesen Beiträgen sowie Beträge aus Rückzahlungen von 

Entschädigungen sind in einem eigenen Verrechnungskreis von der Patientenanwaltschaft zu 

verwalten und für Patientenschäden gemäß Abs. 1 zu verwenden.

 *) Fassung LGBl.Nr. 21/2003

§ 6*) Kosten der Patientenanwaltschaft

(1) Das Land hat den notwendigen Sach- und Personalaufwand der Patientenanwaltschaft zu tragen, 

soweit er sich aus deren Tätigkeit für die Patienten der Krankenanstalten und Klienten der 

Pflegeheime ergibt.

(2) Die Rechtsträger der Krankenanstalten haben dem Land die Kosten der Tätigkeit der 

Patientenanwaltschaft für die Patienten der Krankenanstalten anteilsmäßig zu ersetzen. Der Anteil 

eines Rechtsträgers richtet sich nach dem Zeitaufwand der Patientenanwaltschaft für die Patienten, 

die diesem Rechtsträger zuzurechnen sind. Der Kostenersatz ist einmal jährlich für das 

vorangegangene Jahr binnen einem Monat nach Einlangen der Kostenvorschreibung zu entrichten. 

Er gilt als Betriebsaufwand der Krankenanstalt.

*) Fassung LGBl.Nr. 21/2003
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